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und gerade die politisch-operativen Erkenntnisse und Erfah
rungen übor den subversiven Mißbrauch Jugendlicher und seine 
Vorbeugung und Bekämpfung einschlicßen.

Go3ellschaftsschäcJliche Handlungen Jugendlicher werden weder 
ira MfS noch in der DVP von Spezialisten untersucht. Die Unter
suchungsführer sind vielmehr von Fall zu Fall damit beschäf
tigt.

Seit Jahren gibt ез daher verstärkte Bemühungen, die inhalt
liche Anleitung und Kontrolle für die Untersuchung gesell
schaftsschädlicher Handlungen Jugendlicher zu verstärken.
Оаз gilt für die HA IX/AKG und auch für die Goneralsta2ts- 
anwaltschaft und das MdI.

Die gesamtgesellschaftlichen Maßnahmen zur vorbeugenden Ver
hinderung, Aufdeckung und Bekämpfung gcsellschaftoschödlichcr 
Handlungen Jugendlicher sind bei allen Fortschritten gerade 
auch von objektiv und subjektiv bedingten Schwierigkeiten 
bzw. Mängeln gekennzeichnet, insbesondere

- differenzierte Schwächen in der Erziehung der Jugendlick.cn 
zu einem hohen Staats- und Rechtsbcwußtscin in der Familie, * 1
der Schule, der Berufsausbildung, den Arbeitskollektiven

1 Vgl. u. a. Methodische Anleitung zur "komplexen Einschätzung* 
der Persönlichkeit jugendlicher Beschuldigter und ihrer cr- 
ziehungsverhältnisse - § 69 StPO -, Dokumente des GStA AZ:
VII 211 - 13 vom B. März 1970
Standpunkt zu aktuellen Fragen der Strafverfolgung Jugend
licher, Dokumente des GstA AZ: 030 - 201 - 71 vom 16. Novem
ber 1979
Bericht über die Realisierung der Aufgabe I des Arbeits
planes des Generalstaatsanwalts der DDR zur wirksameren Vor
beugung und Verfolgung von Straftaten Jugendlicher vom 
14. 10. 1932
Direktive Nr. 4/83 des Ministers des Innern und Chef der 
Deutschen Volkspolizei über Aufgaben und Maßnahmen zur Vor
beugung und Bekämpfung von Jugendgefahrdung und Jugend
kriminalität sowie deliktischen Kinderhandlungcn - Jugend
kriminalität - vom 20. 07. 1983
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